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Bezug von Online-Verfahren über den BayernStore 
Der BayernStore ist Teil des Redaktionssystems des BayernPortals. Über den BayernStore 
stellt der Freistaat Bayern kostenlos Online-Verfahren zur Verfügung. Diese Online-
Verfahren können durch den BayernPortal-Redakteur der Behörde abonniert werden. 

 

 

 

  

 

 

Ablauf des Bezugs von Online-Verfahren aus dem BayernStore 
 

 

 

 

 

  

Hilfe und Kontakt  
Über das Redaktionssystem des BayernPortals können folgende 
Informationen abgerufen werden: 

• Allgemeine Informationen zum BayernStore (Flyer) 
• Anleitung zum Abonnieren von Online-Verfahren über den BayernStore  

Wichtige Informationen findet Ihr außerdem unter „Sonstiges“. 

Wichtige Hinweise 

• Es muss eine E-Mail-Adresse mit den Verschlüsselungs- und 
Signaturzertifikaten der Bayerischen Verwaltungs-PKI ausgestattet sein. 

• Da eine Online-Bezahlung über die Zahlungsverkehrsplattform ePayBL 
zwingend erforderlich ist, muss Eure Behörde einen entsprechenden 
Vertrag mit der AKDB und einem Zahlungsverkehrsprovider abgeschlossen 
haben. 

https://www.bayvis-redaktionssystem.bayern.de/login.xhtml


 

©BayKommun AöR / Stand 25.02.2025 

 
Aufgaben für Eure Bereiche  

Name der Aufgabe Beschreibung Erledigt? 

Dienst-
Information 

Informiert Euch auf dem DigitalMarkt über den Online-Dienst. ☐ 

Technische 
Vorbereitung 

- Es ist eine E-Mail-Adresse mit den Verschlüsselungs- und 
Signaturzertifikaten der Bayerischen Verwaltungs-PKI für die 
Organisationseinheit ausgestattet, an die das Anliegen 
übermittelt werden soll. Wenn es für die E-Mail-Adresse noch 
keine entsprechenden Zertifikate gibt, müssen sie über die IT-
Stelle der Behörde beim IT-DLZ des Freistaats Bayern 
beantragt werden (bei kreisangehörigen Gemeinden beantragt 
sie die IT-Stelle über die PKI-Registrierungsstelle beim 
Landratsamt). 
- Personen, die für die Bearbeitung des Anliegens zuständig 
sind, haben Zugang zum E-Mail-Postfach, die Zertifikate sind 
auf dem Gerät dieser Personen installiert. 
- Das LDAP-Verzeichnis ist im E-Mail-Client eingebunden. 
- Ggf. ist das Passwort zum Entschlüsseln bekannt. 
- ePayment: Das Anliegen wird erst dann an die Behörde 
übermittelt, wenn die Bezahlung online erfolgt ist. Die 
Onlinezahlung kann nur über die Zahlungsverkehrsplattform 
ePayBL erfolgen. Eure Behörde muss zwingend einen 
entsprechenden Vertrag mit der AKDB (dem bayerischen 
ePayBL-Betreiber) und einem Zahlungsverkehrsprovider 
abgeschlossen haben. 
 

☐ 

Vorbereitung 
Betrieb 

- Beauftragt den BayernPortal-Redakteur Eurer Behörde, das 
Online-Verfahren über den BayernStore zu abonnieren. 
- Teilt dem BayernPortal-Redakteur Eurer Behörde die 
Bezeichnung des Online-Verfahrens und die E-Mail-Adresse 
mit, die mit den Zertifikaten der Bayerischen Verwaltungs-PKI 
ausgestattet ist. 
- Teilt dem BayernPortal-Redakteur die erforderlichen 
ePayment-Informationen mit (Zahlungsart, 
Mandantennummer, Bewirtschafternummer, Objektnummer, 
Haushaltsstelle, Kennzeichen Mahnverfahren). 
 
Das IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern weist 
darauf hin, dass es beim Übermittlungsweg "verschlüsselte E-
Mail-Nachricht" aufgrund grundsätzlicher technischer 
Limitationen KEINE Zustellungssicherheit gibt. 

☐ 

Go-Live - Beim Abonnieren des Online-Verfahrens über den 
BayernStore wird ein Link für die Behörde generiert, der 
automatisch im BayernPortal veröffentlicht wird. Über den 
Link kann das Anliegen dann ab diesem Zeitpunkt an die 
Behörde übermittelt werden. 
- Verlinkt das Online-Verfahren ggf. zusätzlich auch auf der 
Internetseite oder im Serviceportal Eurer Behörde. 

☐ 

 

https://digitalmarkt.baykommun.bayern/

